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Titel 

Interessenbekundungsverfahren zur Trägerschaft des Jugendhauses Roter Berg 

Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich 

 
 

Stellungnahme 

Die Verwaltung des Jugendamtes lehnt den Beschlussvorschlag ab.  

 

Begründung: 

Aus Sicht des Jugendamtes besteht weiterhin die Notwendigkeit, die Angebote im Jugendhaus 

"Roter Berg" weiterzuentwickeln und die räumlichen und sächlichen Bedingungen in der 

Einrichtung zu verbessern. Aus fachlicher Sicht besteht jedoch keine Notwendigkeit, die 

Trägerschaft des Jugendhauses Roter Berg neu zu regeln. Das Jugendhaus und der Träger wurden 

durch die Fachberatung des Jugendamtes während der vergangenen Jahre in unterschiedlicher 

Intensität fachlich begleitet. Dies führte u. a. zu verbesserten Angeboten und steigenden 

Nutzerzahlen.  

Im Rahmen der Analyse zur Jugendarbeit im Planungsraum Nord wurde zwischen Jugendamt, 

Träger und Einrichtung ein Maßnahmenkatalog zur Verbesserung der Leistungserbringung des 

Jugendhauses abgestimmt (z. B. hinsichtlich Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation, Image). Der 

Träger arbeitet aktiv an der Umsetzung mit.  

Die fachliche Anleitung durch den Träger ist gegeben (z. B. wöchentliche Absprachen in der 

Geschäftsstelle, Qualitätsdialog innerhalb der Diakonie).  

In den letzten 6 Jahren hat der Träger mit Unterstützung von Sponsoren den Zustand der 

Räumlichkeiten im Jugendhaus auf Grundlage eines am Bedarf orientierten Raumkonzeptes 

verbessert. Darüber hinaus konnten durch vom Träger eingeworbene Sponsorenmittel Aktivitäten 

für Kinder und Jugendliche außerhalb der Einrichtung (Tagesausflüge und Ferienfahrten) 

ermöglicht werden. Dies verdeutlicht exemplarisch das Engagement des Trägers neben der 

fachlichen Anleitung. 

Die notwendige weitere Qualitätsentwicklung des Jugendhauses kann aus Sicht des Jugendamtes 

durch den derzeitigen Träger Evangelische Stadtmission und Gemeindedienst Erfurt gGmbH 

sichergestellt werden. Ein Interessenbekundungsverfahren ist nicht erforderlich. 
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